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Verhaltensregeln für SportlerInnen und BetreuerInnen  

Alle, die sich krank fühlen, dürfen NICHT an Trainingseinheiten teilnehmen.  

Sie haben der Sportstätte unbedingt fernzubleiben. 

2G - NACHWEIS für alle ab 12 Jahren: (Kinder unter 12 J. benötigen keinen G-Nachweis.) 

Geimpft:  Zwei Impfungen (nicht älter als 9 Monate)  

Erstimpfung ab 22. Tag für max. 90 Tage, 

Erstimpfung + neg. PCR-Test – max. 72 Stunden (gilt nur bis 06.12.2021) 

Genesen:  ärztliche Bestätigung einer überstandenen Covid19-Infektion – max. 6 Monate, oder 

      Absonderungsbescheid innerhalb der letzten 6 Monate, weil an Covid19 erkrankt 

  

Getestet – gilt nur für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren (Stichtag Geburtsdatum) 

Für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren gilt der Ninja-Pass  

(er wird dem 2-G-Nachweis gleichgestellt) in der Woche, in der die Testintervalle  

eingehalten werden, auch am Freitag, Samstag und Sonntag dieser Woche. 

Nach Beendigung des neunten Schuljahres müssen auch Jugendliche über  

einen 2G-Nachweis verfügen, um 2G-Settings betreten zu dürfen. 

 

ANWESENHEITSLISTE: Anwesenheitslisten inkl. Kontaktdaten sind auszufüllen. Die Daten 

werden nach Ablauf der Behaltefrist verlässlich vernichtet. 

 

FFP2-Maske: Innerhalb des Schulgebäudes und auf der Tribüne ist wieder eine FFP2-Maske zu 

tragen. KEINE Maskenpflicht besteht in der Halle beim Sport! 

HÄNDE WASCHEN: Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte sind die Hände zu waschen! 

ESSEN und TRINKEN: Essen ist innerhalb der Sportstätte nicht erlaubt. Zum Trinken die eigene 

Trinkflasche mitbringen. Trinken aus der Wasserleitung soll vermieden werden! 

EINHALTUNG DER VORGABEN: Es gilt stets, die aktuellen Vorgaben der Vereinsführung 

und des Sportstättenbetreibers einzuhalten. Personen, die gegen die Einhaltung verstoßen, können von 

den zuständigen BetreuerInnen bzw. vom Personal des Sportstättenbetreibers weggewiesen werden. 

Jegliche Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb erfolgt auf eigene Gefahr. Dabei stehen natürlich 

weiterhin die Gesundheit und die Sicherheit aller Personen im Verein und auf der Sportstätte an 

oberster Stelle. 

 

Jeder am Trainings- und Wettkampfbetrieb Beteiligte ist auch selbst dafür 

verantwortlich, sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und 

Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten! 

 


